
Diplom

Die Inhaberin / der Inhaber dieses Diploms hat, gestützt auf Art. 44 Abs. 1 Bst. c der Verordnung  
über die Berufsbildung, den Bildungsgang für Berufsbildnerinnen und Berufsbildner in Lehrbetrieben 

besucht und das Qualifikationsverfahren bestanden. 

Der Bildungsgang umfasst mindestens 100 Lernstunden.

Vorname Name

als Berufsbildnerin / Berufsbildner
in Lehrbetrieben

Ort, Datum   Stempel, Unterschrift

Geburtsdatum                                     AHV-Nummer
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